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479 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

10. 10. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Vermögensteuergesetz 1954 ge­
ändert wird (Vermögensteuergesetznovelle 

1972) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Vermögensteuerge~etz 1954, BeBL 
Nr. 192, in der Fassung der Buudesgesetze BGBl. 
Nr. 33/1957, 194/1961, 83/1963, 44/1968, 
302/1968 und 278/1969 wird wie folgt geändert: 

1. Aus dem Klammerausdruck im§ 1 Aibs. 1 
Z. 2 lit. a entlfallen .die Worte "Kommanditge­
sellschaften auf Aktien" sowie "bergrechtliche 
Gewerkschaften" . 

2. Im § 3 Ahs. 1 ist nach Z. 9 anzufügen: 
,,10. Kreditunternelhmungen, deren genehmig­

ter Geschäftsgegenstand ausschließlich in der 
Ü'bernahme von Bürgschaften und sonstigen 
Haftungen für Kredite un.d Darlehen mit oder 
ohne Gewährung von nicht rückzahlbaren Zin­
senzuschüssen sowie in der Durchfii'hrung all­
fällig,er sonstiger Zuschußaktionen des Bundes 
oder eines Landes besteht, wenn folgende wei­
tere vier Voraussetzungen zutreffen: 

a) Die Kreditunternehmung darf' keinen Ge­
winn erstreben. Ihre Eigentümer (Anteils­
eigner) dürfen keine Gewinnanteile oder 
sonstige Zuwendungen aus Mitteln der 
Kreditunternehmung erhalten. 

h) Di·e Kreditunternehmung darf keine Per­
son .durch Verwaltungsausgaben, die dem 
Zweck der Körperschaft fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütun­
gen (Vorstands- oder Geschäftsführerge\. 
hälter oder Aufsichtsratsvergütungen) be­
günstigen. 

c) . Bei Auflösung der Kreditunternehmung 
dürfen die Eigentümer (Anteilseigner) nur 

. so viel von ihren eingezahlten Kapital­
anteilen zurücker'halten, als diese zur 
Deckung von Verlusten von im Zeitpunkt 

der Auflösung bestehenden Verpflichtun­
gen aus Bürgschaften und sonstigen Haf­
tungen nicht mehr benötigt werden; das 
restliche Vermögen der Kreditunterneh­
mung darf so dann nur, im Rahmen des 
genehmigten Geschäftsgegenstandes ver­
wendet werden; 

11. die Austrian Airlines österreichische Luft­
ver kehrs-Aktiengesellschaft." 

3. Die Abs. 1 und 2 des § 5 haben zu lauten: 
,,(1) Bei der Veran'lagung unbeschränkt steuer­

pflichtjger natürlicher Personen bleiben ver­
mögensteuerfrei (Freibeträge): 

1. 100.000 Schilling für' den Steuerpflichtigen 
seLbst; . 

2. 100.000 Schilling für .die Ehefrau, wenn 
beide Ehegatten unbeschränkt steuerpflichtig 
sind und in dauernder Haushaltsgemeinschaft ' 
leben. Lagen diese Voraussetzungen beim Tod 
eines Ehegatten vor, so wird der Freibetrag dem 
überlebenden Ehegatten auch für den verstorbe­
nen Ehegatten gewährt. Dies gilt nicht, wenn 
der überlebende Ehegatte sich wieder verheiratet; 

3. 100.000 Schilling für jedes minderjährige 
Kind, wenn die Kinder zum Haushalt .des Steuer­
pflichtigen gehören oder überwiegend auf seine 
L(osten unterhalten und erzogen werden. Der 
Freibetrag wird auf Antrag für voUjährige Kin~ 
der gewährt, die überWiegend auf Kosten des 
Steuerpflichtigen unterhalten und .für einen Be­
ruf ausgebildet wer.den und .das 27. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. § 11 Abs-. 3 gilt 
entsprechend. 

(2) Weitere 100.000 Schilling sind steuerfrei, 
wenn die. folgenden Voraussetzungen sämtlich 
gegeben sind: 

1. Der Steuerpflichtige muß aber 60 Jahre alt 
oder voraussichtlich für mindestens drei Jahre 
erwerbsunfähig sein; 

2. Das Gesamtvermögen darf nicht mehr als 
250.000 Schilling betragen. Werden Ehegatten 
zusammen veranlagt (§ 11 Abs. 1), so wird der 
Freibetrag auch gewährt, wenn .das Gesamtver­
mögen nicht mehr als 500.000 Schilling beträgt. 
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2 479 der Beilagen 

Ist der LebeQsunterhalt zusammenveranlagter 
Ehegatten (§ 11 Abs. 1) überwiegend durch Ein­
künfte aus einer Erwel"bstätgkeit der Ehefrau 
bestritten worden, so ist die Voraussetzung der 
Z. 1 auch dann gegeben, wenn nicht der Ehe­
mann, sondern die Ehefrau über 60 Jahre alt 
oder voraussichtlich für mindestens drei Jahre 
erweJ."lbsunfähig ist." 

4. § 8 hat zu lauten: 

,,§ 8. S t e u e r s atz 

Die Vermögensteuer beträgt jährlich 7'5 v. T. 
des steuerpflichtig,en Vemögens." 

5. § 10 hat zu lauten: 

,,§ 10. Be s t eu e run g bei Zu zug aus 
dem Ausland 

(1) Der Bundesminister für Finanzen kann bei 
Personen, die ihren Wohnsitz aus .dem Ausland 
ins Inland verlegen und hier, ohne erwel.'1bstätig 
zu werden, ihre Verbrauchswirtschaft nach Art 
und Umfang in einer für das Inland nützlichen 
Weise einrichten, für einen bestimmten Zeit­
raum die Besteuerung abweichend von den Be­
stimmung.en dieses Bundesgesetzes anordnen. 
Dabei können bestimmte, insbesondere aus1än­
dische Teile des Vermögens, ganz oder teilweise 
aus der Bemessungsgrundlage ausgeschieden wer­
den. Inlandsvermögen im Sinne des Bewertungs­
gesetzes muß jedoch stets voll von der Besteue­
rung erfaßt werden. Die Bemessungsgrundlage 
oder die Steuer können auch mit einem Pausch­
betrag festgesetzt werden. 

(2) Die Bestimmungen des Albs. 1 sind auf 
Personen, die ihren Wohnsitz aus österr.eich 

wegverlegt haben, nur dann anzuwenden, wenn 
zwischen dem Wegzug' und dem Zuzug mehr als 
zehn Jahre verstrichen sind. 

(3) Die Vorschriften des kbs. 1 können bei 
Vorliegen der dort angeführten Voraussetzungen 
auch auf Personen angewendet werden, die unter 
Beibehaltung ihres ausländischen Wohnsitzes 
einen zweiten Wohnsitz in österreich begrün­
den." 

6. § 20 Albs. 2 Z. 1 hat zu lauten: 
,,1. Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche 

Personen, deren Gesamtvermögen 100.000 Schil­
ling nicht übersteigt. Dieser Betrag erhöht sich 
bei verheirateten oder verwitweten Personen auf 
200.000 Schiillingj" 

Artikel II 

(1) Die Bestimmungen des Art. I Z. 2 sind 
erstmalig auf Veranlagungszeitpunkte anzuwen­
den, die nach dem 31. Dezemher 1971 liegen. 

(2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 1, 4 und 5 
sind erstmalig aU'f Veranlagungszeitpunkte an­
zuwenden, die nachdem 31. Dezember 1972 
liegen. 

(3) Die Bestimmungen des Art. I Z. 3 u~d 6 
sind erstmalig auf Veranlagungs zeitpunkte anzu­
wenden, die nach dem 31. Dezember 1973 liegen. 

(4) Sofern ein Kind am 1. Jänner 1973 das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gilt es 
für 1973 noch als minderjährig im Sinne des 
Vermögensteuergesetzes 1954 in der Fassung 
dieses Bundesgesetzes. 

(5) Mit der Vollziehungdieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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479 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Zu Art. I Z. 1 

Aus § 1 Abs. 1 Z. 2 lit. a wurde die Anfüh­
rungvon Gesellschaftsformen eliminiert, die 
nicht mehr bestehen. 

Zu Art. I Z. 2 

Durch die Aufnahme im § 64 Abs. 3 BewG 
1955 soHten die Bürgschaftseinrichtungen, die 
nicht auf Gewinn gerichtet sind, vermögensteuer­
lich begünstigt werden, um zu vermeiden, daß 
für die von den Anteilseignern unentgeltlich zur 
Verfügung gestellten Haftungskapitalien Ver­
mögensteuer zu entrichten ist, wodurch diese Ka­
pitalien, die zur Deckung der Verpflichtungen 
aus übernommenen Bürgschaften bestimmt sind, 
laufend geschmälert werden. Dielbisherige Be­
stimmung im § 64 Abs. 3 BewG 1955 hat sich 
aber als unzur,eichend erwiesen. Durch die Auf­
nahme dieser Einrichtungen in den §. 3 VStG 
1954 soll nunmehr ihre völlige FreisteIlung von 
der Vermögensteuer erreicht werden. Die Be­
stimmung im § 64 Abs. 3 ist als nicht mehr er­
forderlich im Entwurf zur Bewertungsgesetz­
novelle i 972 wieder gestrichen. 

Die Austrian Airlines österreichische Luftver­
kehrs-Aktiengesellschaft wäre, sofern sie die 
Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Z. 3 erfüllen 
würde, vermögensteuerfrei. Nun beträgt aber 
der Anteil der Gebietskörperschaften am Grund­
kapital der AG derzeit nicht, wie für die Inan­
spruchnahme der Vermögensteuerfreiheit erfor­
derlich; 100% sondern erst etwas über 990/0. Um 
schon jetzt die sachlich begründete Vermögen­
steuerfreiheit herbeizuführen, soll der Gesell­
schaft die persönliche Vermögensteuerbefreiung 
gewährt werden. 

Zu Art. I Z. 3 

Anläßlich der beabsichtigten Erhöhung der 
Freibeträge war zu überprüfen, ob an der Be­
steuerung der Haushaltsgemeinschaft feStzuhal­
ten war oder ob, wie dies im Entwurf des Ein~ 
kommensteuergesetzes 1972 vorgesehen ist, auch 
bei der Vermögensteuer auf die Individualbe­
steuerung übergegangen werden sollte. 
, Es ist unter Berücksichtigung des Systems der 

Freibetragsgewährung grundlegend verschieden 
ob man bei der Besteuerung vom Einzelvermö-

gen (Individualbesteuerung) oder vom Vermö­
gen der Haushaltsgemeinschaft ausgeht. 

Die !Freibeträge bei einer HaushaItsgemein­
schaft sind abgestellt auf die Zahl der zum Haus­
halt gehörenden Personen und kommen dem 
Gesamtvermögen dieser Gemeinschaft zugute, 
wobei es irrelevant ist, ob und inwieweit einzelne 
Angehörige dieser Gemeinschaft Vermögen be­
sitzen oder nicht. Bei einer Individua~besteue­
rung hingegen stünden zwar auch jedem einzel­
nen Steuerpflichtigen Freibeträge zu, sie würden 
sich alber nur für ihn uU:d nur dann auswirken, 
wenn der Betreffende Vermögen hat. 

In der Hausnaltsgemeinschaft besitzen ge­
wöhnlich nur die Ehegatten - auch dann sehr 
oft nur ein Ehepartner - Vermögen und die 
zum Haushalt gehörenden minderjährigen Kin­
der sind meist vermögenslos. Die bei ei'ner In­
dividualbesteuerung notwendige Begrenzung der 
Frei:beträge auf den einzelnen Steuerpflichtigen 
würde bewirken, daß gerade kinderreiche Haus­
halte bei' der Besteuerung unter Umständen 
schlechtergestellt würden als kinderlose Ehepaare 
oder Einzelsteuerpflichtige (ledige und verwit­
wete Personen). Wollte man durch Anhebung 
der derzeitigen Freibeträge solche Härten, wie 
sie besonders dann entstehen würden, wenn der 
Haushaltsvorstand ;lllein Vermögen besitzt, be­
seitigen, so müßten die Freibeträge zumindest 
verdoppelt, wenn nicht verdreifacht werden, 
wobei Ehepaare mit minderjährigen Kindern 
dann möglicherweise gegenüber der derzeitigen 
(Haushalts)-Ibesteuerung nicht wesentlich schlech­
ter gestellt würden, aber, vom Gesetzgeber nicht 
hearbsichtigt, nur Einzelpersonen Nutznießer 
dieser Maßnahmen durch die Erhöhung der bis­
herigen Freiheträge wären. Eine über die zum 
1. Jänner 1974 vorgesehene Erhöhung der Frei­
beträge hinausgehende weitere Erhöhung würde 
sich in diesem Fall, obwohl dadurch für den 
Fiskus nicht schätzbare größere Ausfälle' ent­
,tehen, nicht vermeiden lassen. Zusätzlich würde 
~urch die Vermehrung der Z~hl der Vera~la­
,;ungsfälle eine beträchtliche Verwaltungsmehr­
'lrbeit entstehen, ohne daß das Steueraufkom­
'Uen eine Steigerurtgerfährt., 

In Frage gestellt bei der Einführung der Indi­
vidualbesteuerung auf dem Vermögensteuer-
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4 479 der Beilagen 

sektor wäre auch die Beiibehaltung des Freibe­
trages für den überlebenden Ehegatten gemäß 
§ 5 Albs. 1 Z. 2 VSuG. Eine bei übergang auf 
die Individual:besteuerung notwendige Streichung 
eines solchen bisher zustehenden Freibetrages 
würde aber, da es sich meist um ältere Menschen 
handelt, die nach dem Ableben ihres Bhegatten 
dessen Freihetrag weiter in Anspruch nehmen 
können, in vielen FäHen zu nicht vertretbaren 
Härten führen. 

Außerdem würde das Abgehen von der Haus­
haltsbesteuerung eine grundlegende Umstellung 
des Bewertungsgesetzes, das die für die Feststel­
lung des Wertes des Vermögens und seiner Zu­
sammenfassung maßgebenden B,estimmungen 
enthält, hinsichtlich der §§ 24 und 78 Bewer­
tungsgesetz 1955 erforderlich machen. § 24 
BewG 1955 normiert hinsichtlich des Umfanges 
der wirtschaftlichen Einheit, daß die Zurechnung 
mehrererWirtschaftsgüter zu einer wirtschaft­
lichen Einheit nicht dadurch ausgeschlossen wird, 
daß die Wirtschaftsgüter zum Teil dem einen, 
zum Teil dem anderen Ehegatten gehören, wenn 
gemäß § 78 Abs. 1 BewG 1955 das Vermögen 
der Ehegatten zusammenzurechnen ist. § 78 
Abs. 1 BewG 1955 bestimmt in diesem Zusam­
menhang die Zusammenrechnung des Vermögens 
von Ehegatten, die gemäß § 11 Abs. 1 Vermö­
gensteuergesetz 1954 zusammenzuveranlagen 
sind. I 

Die neue Feststellung der wirtsch<fftlichen Ein­
heiten würde nicht nur wieder eine sehr auf­
wendige ,Verwaltungsmehrarbeit bedingen, es 
wäre überdies im Falle des land- und forstwirt­
schaftlichen Vermögens infolge der bereits durdl­
geführten Hauptfeststellung der Einheitswerte 
zum 1. Jänner 1970 mit einer Geltungsdauer von 
neun Jahren (§ 20 Abs. 1 Z. 1 BewG 1955), der 
erfolgten Hauptfeststellung der Einheitswerte 
des Betriebsvermögens zum 1. Jänner 1971 mit 
einer Geltungsdauer von drei Jahren (§ 20 Albs. 1 
Z. 2 BewG 1955) und der für die Hauptfest­
stellung des Grundvermögens zum 1. Jänner 
1973 bereits ge1eisteten Vorarbeiten eine Auf­
spaltung nach den Eigentumsverhältnissen an den 
einzelnen Wirtschaftsgütern innerhalb der Haus­
haltsgemeinschaften gar nicht mehr möglich. 

Weiter wird bemerkt, daß der Grundsatz der 
Haushaltsbesteuerung im Vermögensteuerrecht 
nach Ansicht des Bundesministeriums für Justiz 
mit den Grundsätzen der vorgeschlagenen Neu­
regelung des ehelichen Güterrechts (Regierungs­
vorlagevom 18. Jänner 1972, 143 der Beilagen 
,zu den stenographischen Protokollen des Natio­
nalrates, XIII. GP, betreffend ein Bundesgesetz 
über die Neuordnung des gesetzlichen Erbrechtes 
des Ehegatten und des gesetz1ichen ehelidlen 
Güterstandes) nicht im Widerspruch steht. 

Das Bundesministerium für Justiz hat zu die­
ser Frage ausgeführt, daß sowohl das geltende 

als auch das künftige Ehegüterrecht von den 
Grundsätzen der Trennung der Güter während 
aufrechter Ehe und der Freiheit der Ehegatten, 
ihre güterrechtlichen Beziehungen durch Ehe­
pakte in beliebiger Weise zu regeln, beherrscht 
sind. Der durch die, erwähnte Regierungsv9rlage 
vorgeschlagene Anspruch auf Ausgleich der Zu­
wächse der Vermögen der Ehegatten entsteht 
erst im Falle, der Nichtigerklärung, Aufhebung 
oder Scheidung der Ehe. Auch die in Aussicht 
genommene Aufhebung der §§ 1238 und 1239 
ABGB, die dem Ehemann ein Verwaltungs- und 
Nutzungsrecht am Vermögen der Ehefrau ein­
räumen, zwingt nicht zu einem Abgehen vom 
Grundsatz der Haushalts:besteuerung. Denn 
ein.erseits kann das geltende Verwaltungs- und 
Nutzungsrecht des Ehemannes jederzeit durch 
formlosen Widerspruch der Ehe'frau außer Kraft 
gesetzt werden, andererseits knüpft das Vermö­
gensteuergesetz nicht an den Tatbestand der Ver­
waltungs- und Nutzungsgemeinschaft, sondern 
an denjenigen der Haushaltsgemeinschaftan. 

'Es erscheint daher zweckmäßig, die Haushalis­
besteuerung und damit das gegenwärtige System' 
der Freibetragsgewährung auf dem Gebiet der 
Vermögensteuer beizubehalten. 

Zu den einzelnen Knderungen im § 5 wird 
bemerkt: 

Es ist vorgesehen, die Freibeträge gemäß § 5 
Abs. 1 ab dem nächsten Hauptveranlagungszeit­
punkt, d. i. ab dem 1. Jänner 1974, neuerlich um 
20.000 S anzuheben, sodaß von diesem Stichtag 
an dem Steuerpflichtigen, seiner mit ihm zusam­
men veranlagten Ehegattin und jedem minder­

'iährigen Kind des Steuerpflichtigen, das zu sei­
nem :rIaushalt gehört oder überwiegend auf 
seine Kosten unterhalten und erzogen wird, ein 
Freibetrag von nunmehr 100.000 S statt 80.000 S 
zustehen wird. 

Das Wirksamwerden der Erhöhung der Frei­
beträge von 80.000 Sauf 100.000 S wird des­
halb auf den 1. Jänner 1974 verlegt, da bis da­
hin keine zusätzliche Vermögensteuerbelastung, 
wie sie allenfaUs ab 1. Jänner 1974 durch Er­
höhung der Einheitswerte, vor allem der Ein­
heitswerte des Grundvermögens, eintreten kann, 
entstehen wird. Außerdem würde die Anwen­
dung dieser Freibeträge ah 1. Jänner 1973 eine 
Verwaltungserschwernis infolge der notwendi­
gen Durchführung einer generellen Vermögen­
steuerveranlagung nur wegen Erhöhung, der 
Freübeträge bedeuten. 

Desgleichen soll auch der Altersfreibetrag ge­
mäß §" 5 Ahs. 2 ab dem nächsten Hauptveran­
lagungszeitpunkt 1. Jänner 1974 neuerlich um 
20.000S erhöht werden.' Die bisdahingeltenae 
Einkommensbegrenzung für die Inanspruch­
nahm,e des Freibetrages soll mit Rücksicht auf die 

\ 
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im Einkommensteuergesetzentwurf vorgesehene 
Individ ualbesteuerung in Wegfall kommen. Ihre 
Aufhebung erscheint auch desha'lb begründet, 
da sie auf den Betrag abgestellt ist, mit dem der 
Steuerpflichtige zur Einkommensteuer veranlagt 
wurde und dies zu Ungleichheiten in der Be­
handlung ,der Steuerpflichtigen geführt hat. Das 
wirtschaftlich maßgebende Einkommen, das für 
diese Bestimmung allein ausschlaggebend· sein 
soIlte, war bisher keineswegs immer identisch 
mit dem veranlagten Einkommen. Der Gesetz­
geber hat daher bereits bei verschiedenen Ge­
setzen (Studienbeihilfen, Wohnhauför,derung) 
das wirtschatfdich maßgelbende Einkommen zu 
bestimmen versucht (z.B. unter Zurechnung der 
vorzeitigen Abschreibungen und ähnlicher 
steuerlich begünstigter Beträge). Dies würde je­
doch bei der Vermögensteuerveranlagung einen 
sehr großen zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
erfordern" der in keinem Einklang mit dem an­
gestrebten Erfo'lg stehen würde. 

Durch den Wegfall der Einkommembegren­
zung wi1'1d zwar der Kreis der für die Inanspruch~ 
nahme des zusätzlichen Freibetrages in Betracht 
kommenden Personen ausgedehnt weroen, doch 
ist dies ähnlich wie bei der geplanten Schaffung 
des Pensionistenabsetzbetrages bei der Einkom­
mensteuer (§ 57 Abs.' 7 des Einkommensteuer­
gesetzentwurfes) vertretbar, da hied~ch ohne 
Rücksicht auf das Einkommen im Einzelfall be­
wirkt wird, daß alten Menschen ein Teil des Er­
trages des vorhandenen Vermögens zur Deckung 
der zusätzlichen Kosten, die, ihnen aus der Le­
bensführung erwachsen, vermögensteuerfrei 
bleibt. 

Den sozialen Erwägungen wird durch die 
grundsätzliche Beibehaltung der Vermögens­
obergrenzen für die Inampruchnahme des Frei­
betrages weiterhin, Rechnung getragen. Die bis­
herige Verrnögensobergrenze von 300.000 S, die 
auch im Falle der Zusammenveranlagung von 
Ehegatten Geltung hat, soIl zwar für den 
Steuerpflichtigen seIhst auf 250.000 S abgesenkt 
werden, doch schlä,gt der Entwul'lf vor, diesen 
Betrag im Falle der Zusammenveranlagung von 
Ehegatten auf das Doppelte zu erhöhen. Durch 
diese Neuregelung der Voraussetzungen für die 
Gewährung des Ahersfreihetrages bei der Zu­
sammenveranlagung wird eine steuerliche Be­
nachteiligung durch die Haushaltsbesteuerung 
auch in diesen Fällen ausgeschlossen. 

Zu Art. I Z. 4 

Die Sonderabgabe vom Vermögen läuft mit 
Jahresende 1972 aus. Da auf die Einnahmen aus 
dieser. 'Abgabe aus budgetären Gründen nicht 
verzichtet werden kann, soll ,diese Abgabe nun­
mehr unmittdbar in die Vermögensteuer einge­
baut werden, sodaß der bisherige Steuersatz von 
5 v. T. um 50 v. H. auf 7'5 v. T. erhöht wird. 

Zu Art. I Z. 5 

Die Xnderung dieser Bestimmung erfolgte 
zwecks übereinstimmung mit der entsprechen­
den Bestimmung des § 103 (des Entwurfes des 
Einkommensteuergesetzes, 1972. Die bisherige 
Begrenzung der Zuzugsbegünstigung auf zehn 
Jahre im Abs. 1 soll fallen. Jedoch soll die Zu­
zugsbegüns6gung bei Personen, die ihren Wohn­
sitz in österreich hatten und diesen in das Aus­
land verlegt haben, erst dann angewendet wer­
den, wenn zehn Jahre - bisher drei Jahre -
zwischen dem Wegzug <und dem Zuzug verstri­
chen sind (A<bs. 2). Die Bei'behaltung des aus­
ländischen Wohnsitzes soll n unmehr i~ allen 
Fällen, in denen die, Voraussetzungen des Abs. 1 
zutreffen, die Gewährung der Zuzugsbegünsti­
gung nicht ausschließen. 

Zu Art. lZ. 6 

Die vorgesehene Erhöhung der Freibeträge im 
§ 5 edor·dert eine Anpassung der' Vermögens­
grenzen im § 20 Abs. 2 Z. 1 an diese neuen 
Freibeträge. ' 

Zu Art.' II Abs. 1 

Die Rückverlegung der Anwendung der Be­
stimmungen ,des Art. I Z. 2 auf Zeiträume ah , 
1. Jänner 1972 hat ihren Grund darin, daß die 
Begünstigung für Bürgschaftseinrichtungen im 
§ 64 Abs. 3 BewG 1955 bereits ah 1. Jänner 
1972 vorgesehen war. 

Die Vermögensteuerbefreiung für die Austrian 
Airlines österreichische Luftver kehrs-Aktienge­
sellschaJt soll zweckmäßigerweise bereits zum 
gleichen Zeitpunkt in Kraft treten. 

Zu Art. II Abs. 2 

Durch die Anwendung der Bestimmungen des 
Artikels I Z. 4 wird sich in der Belastung der 
Vermögensteuerpflichtigen ab 1973 keinerlei 
Änderung gegenüber bisher ergeben, da nun­
meHr statt der Sonderahgahe vom Vermögen 
und der Vermögensteuer die Vermögensteuer 
in Höhe von 7'5 v. T. eingehoben werden wird. 

Zu Art. II Abs. 4 

Infolge der beabsichtigten Herabsetzung der 
Altersgrenze für die Volljährigkeit vorn erreich­
ten 21. Lebensjahr auf das erreichte' 19. Lebens­
jahr würde es erforderlich werden, zum 1. Jän­
ner 1973 eme generelle Veranlagung aller 
Steuerpflichtigen, soweit die Voraussetzung der 
Gewährung aer Kinderfreibeträge wegen der 
Verschiebung der Volljährigkeitsgrenze ab die­
sem Stichtag nicht mehr erfüllt ist, vorzuneh­
men. Aus Verwaltungsvereinfachungsgrunden 
'ist vorgesehen, daß für vermögensteuerliche 
Zwecke im J ahr,e 1973 die bisherige Regelung 
hinsichtlich der Volljährigkeit weiter gilt. 
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Steuerliche Auswirkungen des vorliegenden Ge­
setzentwurfes 

1. Art. I Z. 2 
Der Steuerarusfall, der oorch die Aufnahme der 

nicht auf Gewinn gerichteten Bürgschaftseinrich­
tun.gen im § 3 entsteht, läßt sich nicht schätzen. 
Er ist unerheblich, da diese Unternehmen bereits 
biSlher auf Grund der Bestimmungen des § 64 
Abs. 3 BewG 1955 vermögensteuerlich be­
günstigt waren. Durch die Einbeziehung der 
Austrian Airlines Österreich ische Luftverkehrs­
Aktiengesellschaft in den Kreis der vermögen­
steuerbefreiten Unternehmungen wird nur deren 
sachlich begründete VermögensteuerfreisteUung 
vorweggenommen. Die durch die noch bestehende 
geringe Beteiligung von Nichtgebietskörperschaf­
ten gegebene Vermögensteuerpflicht wür:de ohne­
dies in absehbarer Zeit wegfallen, da das Unter­
nehmen bzw. die beteiligten Gebietskörper­
schaften bestrebt sein würden, die im Privat­
besitz befindlichen Anteile zu erwerben. 

2. Art. I Z. 3 (Erhöhung des Freibetrages) 
Durch die Erhöhung der Freibeträge des §. 5 

Albs. 1 wird ab 1. Jänner 1974 ein jährlicher 
Steuerausfall von cirka 40 Millionen Schilling 
eintreten. 

Der Steuerausfall infolge der Erhöhung der 
Altersfreibeträge und der Erweiterung des Krei­
ses der Stooerpflichtigen, die diesen Betrag in 
Anspruch nehmen können, läßt sich, da die Zahl 
der nrunmehr durch Wegfall der Einkommens­
begrenzung neu hinzukommenden Steuerpflichti­
gen nicht feststeUbar ist; nur schwer schätzen. 
Nach dem Stand vom 1. Jänner 1968 konnten 
insgesamt 956 Steuerpflichtige den Altersfrei­
betrag in Anspruch nehmen. Die Freibeträge 
beliefen sich auf insgesamt 57 MiJilionen Schilling, 
sodaß der Steuerausfall damals jährlich etwa 
0'29 MillioneB Schilling betrug. 

3. Art. I Z. 4 
Durch den Wegfall der Sonderabgabe vom 

Vermögen (50 v, H. der Vermögensteuer) ab 
1. Jänner 1973 und Erhöhung des Vermögen~ 
steuersatzes aruf 7'5 v. T. des steuerpflichtigen 
Vermögens zum gleichen Stichtag wird sich zwar 
ein Ausfall an Sonderahgabe vom Vermögen 
ergeben, der aber durch die Erhöhung des Ver­
mögensteuersatzes zur Gänze ausgeglichen wird. 

4. Art. I Z. 5. 
Der St·euerausfall, der durch die Erweiterung 

der Zuzugsbegünstigung entsteht, läßt sich nicht 
schätzen. Er dürfte nicht wesentlich sein. 

Beilage zu den Erläuterungen 

Gegenüberstellung des geltenden Gesetzestextes und der vorgeschlagenen Bestimmungen 

Gel t end e B e s tim m u n gen: 

1. § 1 Abs. 1 

Unbeschränkt vermögensteuerpflichtig sind: 

"Z. 2 lit. a 
Kapita'lgesellschaften (Aktienge,sellschaften, 

Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesell­
schaften mit beschränkter Haftung, ibergrecht­
liche Gewerkschaften)," 

2. 

Vor g e SI chI ag e n e F a s SI u n g: 

§ lAbs. 1 
Unbeschränkt vermögensteuerpflichtig sind: 

"Z. 2 lit. a 
KapitalgeseUschaften ' (Aktiengesellschaften, 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung)," 

§ 3 kbs. 1 

Von der Vermögensteuer s~nd befreit: 

,,10. Kreditunternehmungen, deren genehmig­
ter Geschäftsgegenstand ausschließlich in der 
übernahme von Bürgschaften und, .. sonstigen 
Haftungen für . Kredite und Darlehen mit oder 
ohne Gewährung von nicht rückzahlbaren Zinsen­
zuschüssen !>owie in der Durchführung allfälliger 
sonstiger Zuschußaktionen des Bundes oder 
eines Landes besteht, wenn folgende weitere vier 
Voraussetzungen zutreffen: 

a) Die Kreditunternehmung darf keinen 
Gewinn erstreben. Ihre Eigentümer (An-
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Gel t end e Be s tim m u n gen: 

3. § 5 Abs. 1 und 2: 

,,(1) Bei der Veranlagung unheschränkt steuer­
pflichtiger natürlicher Personen bleiben vermö-
gensteuerfrei (Freibeträge): . 

1. 80.000 Schilling für den Steuerpflichtigen 
seIhst; 

2. 80.000 Schil~ing für die Ehefrau, wenn beide 
Ehegatten unbeschränkt steuerpflichtig sind und 
in dauernder Haushaltsgemeinschaft leben. Lagen 
diese Voraussetzungen beim Tod eines Ehegatten 
vor, ~o wird der Freibetrag dem überlebenden 
Ehegatten auch für den verstorbenen Ehegatten 
gewährt. Dies grIt nicht, wenn der überlebende 
Ehegatte sich wieder verheiratet; 

3. 80.000 Schilling für jedes minderjährige 
Kind, wenn die Kin,der zum Haushalt des Steuer­
pflichtigen gehören oder überwiegend auf seine 
Kosten unterhalten, . und erzogen werden. Der 
Freibetrag wird auf Antrag für volljährige Kinder 
gewährt, dl'e überwiegend auf Kosten des Steuer­
pflichtigen unterhalten und für einen Beruf aus­
gebildet werden und das 27. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. § 11 Abs. 3 gilt entspre­
chend 

(2) Weitere 80.000 Schilling sind steuerfrei, 
wenn die folgenden Voraussetzungen sämtLich 
gegeben sind: ' 

L Der Steuerpflichtige muß über 60 Jahre alt 
oder voraussichtlich für mindestens drei Jahre 
erwerbsunfähig sein; 

2. das letzte Jahreseinkommen des steuerpflich­
tigendarf nicht mehr als 30.000 S,thilling betra­
gen haben.' Maßgebend ist das Einkommen, mit 
dem der Steuerpflichtige für den letzten Ver an­
h.gung~eitra'Um zur Einkommensteuer veranlagt 

Vor g e s chI ag e ne Fa s s u n g: 

teilseigner) dürfen keine Gewinnanteile 
oder sonstige Zuwendungen aus 'Mitteln 
der Kreditunternehmung erhalten. 

b) Die Kreditunternehmung darf keine Person 
durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck 
der Körperschaft fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen (Vor­
stands- oder Geschäftsführergehälter oder 
Aufsichtsratvergütungen) begünstigen. 

c) Bei Auflösung der Kreditunternehmung 
dürfen die Eigentümer (Anteilseigner) nur 
so viel von ihren eingezahlten Kapitalan­
teilen zurückerhalten, als diese zur Deckung 
von Verlusten von im Zeitpunkt der Auf­
lösung bestehenden Verpflichtungen aus 
Bürgschaften und sonstigen Haftungen 
nicht mehr benötigt werden; das restliche 
Vermögen der Kreditunternehmung darf 
sodann nur im Rahmen des genehmigten 
Geschäftsgegenstandes verwendet werden; 

11. die Austrian Airlines Osterreichische Luft­
ver kehrs-Aktiengesellschaft." 

§ 5 Abs. 1 und 2: 

,,(1) Bei der Veranlagung unbeschränkt steuer­
pflichtiger natür'licher Personen bleiben vermö­
gensteuerfrei (Freibeträge): 

1. 100.000 Schilling für dren Steuerpflichtigen 
selbst; 

2. 100.000 Schilling für die Ehefrau, wenn 
beide Ehegatten unbeschränkt steuerpflichtig sind 
und in dauernder Haushaltsgemeinschaft leben. 
La,gen diese Vora'ussetzungen beim Tod eines 
Ehegatten vor, SIO wird der Freibetrag dem über­
lebenden' Ehegatten auch für den verstorbenen 
Ehegatten gewährt. Dies gilt nicht, wenn der 
überlebende Ehegatte sich wieder verheiratet; 

3. 100.000 Schilling für jedes minderjährige 
Kind, wenn die Kinder zum Haushalt des Steuer­
pflichtigen g~hören oder überwiegend auf seine 
Kosten unterhalten und erzogen werden. Der 
Freibetrag wird auf Antrag für volljährige Kinder 
gewährt, die überwiegend auf Kosten des Steuer­
pflichtigen unterhalten und für einen Beruf aus­
gebildet werden und das 27. Lebensjahr noch 
nicht voHendet haben. § 11 Abs .. 3 gilt ent­
sprechend. 

(2) Weitere 100.00.0 Schilling sind steuerfrei, 
wenn die folgenden Voraussetzungen sämtlich 
gegeben sind: 

1. Der Steuerpflichtige muß über 60 Jahre alt 
oder voraussichtlich für mindestens drei Jahre 
erwerbsunfähig sein; 

2. Das Gesamtvermögen darf nicht mehr als 
250.000 Schihling betragen. Werden Ehegatten 
zusammen veranlagt (§ 11 Abs. 1), so wird der 
Freibetrag auch gewährt, wenn das Gesamtver­
mögen nicht mehr als 500.000 Schilling beträgt. 
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Geltende Bestimmungen: 

worden ist. Ist der Steuerpflichtige zur Einkom­
mensteuer nicht veranlagt worden, so ist das Ein­
kommen nach den Vorschriften des Einkommen­
steuergesetzes zu berechnen; 

3. das Gesamtvermögen darf nicht mehr als 
300.000 Schilling betragen. 

Ist der Lebensunterhalt zusammenyeranlagter 
Ehegatten (§ 11 Abs. 1) überwiegend durch Ein­
künfte aus einer Erwerbstätigkeit der Ehefrau 
bestritten worden, so ist die Voraussetzung der 
Z. 1 auch dann gegeben, wenn nicht der Ehe­
mann, sondern die Ehefrau über 60 Jahre alt oder 
voraussichtlich für mindestens drei Jahre erwerbs­
unfähig ist." 

4. § 8. "Steuersatz. 

Die Vermögensteuer beträgt jährlich 5 v. T. 
des steuerpflichtigen Vermögens." 

5. § 10. "Besteuerung bei Zuzug aus dem Aus­
land. 

Vorgeschlagene Fassung: 

Ist der Lebensunterhalt zusammen veranlagter 
Ehegatten (§ 11 Abs. 1) überwiegend durch Ein­
künfte aus einer Erwerbstätigkeit der Ehefrau 
bestritten worden, so ist die Vorauss~tzung der 
Z. 1 auch dann gegeben, wenn nicht der Ehe­
mann, sondern die Ehefrau über 60 Jahre alt 
oder voraussichtlich für mindestens drei Jahre 
erwerbsunfähig ist." 

§ 8. "Steuersatz. 

Die Vermögensteuer beträgt jährlich 7'5 v. T. 
des steuerpflichtigen Vermögens." ' 

§ 10. "Besteuerung bei Zuzug aus dem Ausland. 

(1) Der Bundesminister für Finanzen kann bei 
Personen, die ihren Wohnsitz aus dem Ausland 
ins Inland yerlegen und hier, ohne erwerbstätig 
zu werden, ihre Verbrauchswirtschaft nach Art 
und Umfang in einer für das Inland nützlichen: 
Weise einrichten, für einen bestimmten Zeitraum 
die Besteuemng abweichend von den Bestim-' 
mungen dieses Bundesgesetzes anordnen. Dabei 
können bestimmte, insbesondere ausländische 
Teile des Vermögens, ganz oder teilweise aus der 
Bemessungsgrundlage ausgeschieden werden. In­
landsvermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes 
muß jedoch stets voll erfaßt werden. Die Bemes­
sungsgrundlage oder die Steuer können auch mit 
einem Pauschbetrag festgesetzt werden. , 

(1) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
bei Personen, die ihren Wohnsitz aus dem Aus­
land in das Inland verlegen und hier, ohne er­
werbstätig zu werden, ihre Verbrauchswirtschaft 
nach Art und Umfang in einer für das Inland 
nützlichen Weise einrichten, für einen bestimm­
ten, jedoch zehn Jahre nicht übersteigenden Zeit­
raum die Besteuerung abweichend von den Be­
stimmungen dieses Gesetzes anor,dnen. Dabei 
können bestimmte insbesondere ausländische Teile 
des Vermögens ganz oder ,teilweise aus der 
Bemessungs!grundlage ausgeschieden werden. In­
landsvermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes 
muß jedoch stets voU-von der Besteuerung erfaßt 
w'erden. Die Bemessungsgrundlage oc;ler die Steuer 
können auch mit einem Pauschbetrag festgesetzt 
werden. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind auf (2) Oie Bestimmungen des Abs. 1 sind auf Per-
Personen, die ihren Wohnsitz aus österreich' sonen, die ihren Wohnsitz aus österreich weg­
wegverlegt haben, nur dann anzuwenden, wenn verlegt ha,ben, nur dann anzuwenden, wenn zwi­
zwischen dem Wegzug und dem Zuzug mehr als schen dem Wegzug und dem Zuzug mehr als 
drei Jahre verstrichen sind. zehn Jahre verstrichen sind. 

(3) Die Vorschriften des Abs. 1 können auch (3) Die Vorschriften des Abs. 1 können bei 
auf Personen angewendet werden, die unter Bei- Vorliegen der dort angeführten Voraussetzungen 
behahung ihres ausländischen Wohnsitzes einen auch auf Personen angewendet werden, die unter 
zweiten Wohnsitz in österreich lediglich zu dem Beibehaltung ihres ausländischen Wohnsitzes 
Zweck begründen, um sich hier der Erhol,ung einen zweiten Wohnsitz in österreich begrün~ 
halber zeitweise autfz'uhalten." den." 

6. § 20 Abs. 2 

,,(2) Von der Pflicht zur Abgabe emer Ver­
mögenserklärung sind befreit: 

1. unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Per­
sonen, deren Gesarntvermögen 80.000 SchiUing 
nicht übersteigt. Dieser Betrag erhöht sich bei 
verheirateten oder verwitweten Personen auf 
160.000 SchHling;" ' 

§ 20 Abs. 2 

,,(2) Von der Pflicht zur Abgabe einer Ver­
, mögenserklärung sind befreit: 

1. unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Per­
sonen, deren Gesamtvermögen 100.000 Schilling 
nicht übersteigt. Dieser Betrag erhöht sich bei 
verheirateten oder verwitweten Person~n ,auf 
200.000 Schi1iling;" 

479 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 8

www.parlament.gv.at




